
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

1. Allgemein 
1.1 ‚Japp Veranstaltungsservice’ liefert und vermietet ausschließlich auf der 
Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Die AGB gelten als 
vereinbart, wenn ihnen nicht umgehend widersprochen wird. Abweichungen 
sind nur wirksam, wenn sie im Einzelfall ausdrücklich und in Schriftform mit uns 
vereinbart wurden. 

2. Zahlung, Verzug und Aufrechnung 

2.1 Alle Preise verstehen sich, soweit nicht anders angegeben, exklusive der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

2.2 Der offene Saldo der Schlussrechnung ist unverzüglich ohne Abzug nach 
Erhalt der Rechnung fällig. 

2.3 Bei Zahlungsverzug werden Zinsen i.H.v. 2% über dem jeweils gültigen 
Diskontsatz der EZB berechnet. Die Geltendmachung eines weitergehenden 
Schadens bleibt hiervon unberührt. 

2.4 Für alle Aufträge werden dem Auftraggeber die bis zum Zeitpunkt der 
Stornierung angefallenen Kosten in Rechnung gestellt. Weitere 
Schadensersatzansprüche bleiben von dieser Regelung unberührt. 

2.5 Dem Auftrag kann eine Vereinbarung über eine Anzahlung des 
Auftraggebers zugrunde gelegt sein. Wird eine Anzahlung vereinbart, wird die 
Anzahlung 7 Tage vor dem zu bestimmenden Veranstaltungszeitpunkt fällig. 

3. Leistungsumfang 

3.1 Zu den Leistungen des Auftragnehmers zählen insbesondere alle Sach- und 
Dienstleistungen, die zur 

Durchführung der in Auftrag gegebenen Veranstaltung erforderlich sind. 

3.2 Der genaue Gegenstand der Leistung ergibt sich aus dem zwischen den 
Parteien geschlossenen Vertrag. 

Alle für die Durchführung des Auftrages erforderlichen und angelieferten 
Gegenstände und Materialien mit Ausnahme der Lebensmittel und Getränke 
bleiben Eigentum der Firma ‚Japp Veranstaltungsservice’ und müssen nach 
Beendigung der Veranstaltung unverzüglich an diese zurückgegeben werden. 
Fehlmengen – nicht durch unser Personal verursachter Bruch von Glas, 
Geschirr, etc.– wird mit dem Wiederbeschaffungswert berechnet. 

3.3 Selbstverständlich bemühen wir uns, alle Termine genauestens einzuhalten. 
Gelingt uns dies im Einzelfall 

nicht, räumt der Kunde uns eine Toleranz von 90 Minuten ein. 

4. Änderungen 

4.1. Geringfügige Änderungen in unserem Speisen-Plan können saison- oder 
qualitätsbedingt auftreten. 

5. Stornierung 

Bei einer Stornierung durch den Kunden gilt § 648 BGB für unsere gesamte 
Leistung, wonach wir berechtigt sind, die vereinbarte Vergütung unter 
Anrechnung ersparter Aufwendungen zu verlangen. Die Höhe unserer 
ersparten Aufwendungen ist abhängig vom Zeitpunkt der Stornierung. Je näher 
die Stornierung an den Veranstaltungstermin rückt, desto geringer werden 
unsere ersparten Aufwendungen und desto höher die Zahlungspflicht des 
Kunden, weil wir nicht mehr anderweitig disponieren können. Der Kunde hat 
daher bei einer Stornierung bis inklusive 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn 15%, 
in der Zeit von 30 Tagen bis inklusive 21 Tagen 40%, von 20 Tagen bis inklusive 
11 Tagen 60%, von 10 Tagen bis inklusive 4 Tagen 80%, am 3. und 2. Tag 90% 
der für die Veranstaltung vereinbarten Vergütung an uns zu zahlen. Bei 
Stornierung am Tage vor dem oder am Veranstaltungstag ist die Vergütung in 
vereinbarter Höhe zu entrichten. Dem Kunden steht stets der Nachweis offen, 
dass wir höhere Aufwendungen erspart haben. Soweit für die Veranstaltung 
bereits externe Dienstleister (beispielsweise Tontechniker, Fotografen etc.) 
gebucht wurden, die uns ihrerseits infolge der Stornierung mit Stornokosten 
belegen, ist der Kunde verpflichtet, uns diese Kosten zusätzlich zur 
Ausfallvergütung gegen Nachweis zu ersetzen, soweit diese Stornokosten 
handelsüblich sind. Dies gilt nicht, wenn die Veranstaltung später als 4 Tage vor 
ihrer geplanten Durchführung storniert wird. Soweit ein zusätzlicher 
Nutzungsvertrag für Räumlichkeiten geschlossen wurde, gelten bei Stornierung 
der Veranstaltung insoweit die im Nutzungsvertrag getroffenen 
Vereinbarungen.6. Beanstandungen 

6.1 Beanstandungen sind unverzüglich mündlich dem Veranstaltungsleiter bzw. 
dem Fahrer mitzuteilen. Bitte 

überprüfen Sie die Ware bei Ankunft auf Mängel und zeigen Sie diese sofort an. 
Sollte keine Beanstandung der Ware nach dem Eintreffen stattfinden, gilt die 
Ware als angenommen. 

7. Angebot und Vertragsschluss 

7.1 Ein Vertragsschluss kommt nur dann zustande, wenn dieser schriftlich 
niedergelegt und der Vertrag rechtswirksam unterschrieben ist. 
Vertragsänderungen und neue Angebote müssen schriftlich abgefasst und 
bestätigt werden. 

8. Planung und Konzeption 

8.1 Das Urheberrecht an allen von uns oder unseren Beauftragten erstellten 
Konzepten, Entwürfen, Grafiken, 

Zeichnungen und sonstigen Unterlagen ist nicht übertragbar. 

8.2 ‚Japp Veranstaltungsservice’ überträgt dem Auftraggeber die für den 
jeweiligen Zweck erforderlichen 

Nutzungsrechte. Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird jeweils nur das 
einfache Nutzungsrecht übertragen. Eine Weitergabe der Nutzungsrechte an 
Dritte bedarf der schriftlichen Vereinbarung. Die Nutzungsrechte gehen erst 
nach vollständiger Bezahlung der Vergütung über. 

8.3 Die Konzepte, Entwürfe und Reinzeichnungen dürfen ohne ausdrückliche 
Einwilligung von ‚Japp Veranstaltungsservice’ weder im Original noch bei der 
Reproduktion verändert werden. Jede Nachahmung – auch von Teilen – ist 
unzulässig. Ein Verstoß gegen diese Bestimmung berechtigt uns, eine 
Vertragsstrafe in Höhe der doppelten vereinbarten Vergütung zu verlangen. Ist 
eine Vergütung nicht vereinbart, gilt die nach dem Tarifvertrag für Design-
Leistungen SDSt/ AGD übliche Vergütung als vereinbart. 

7.4 Vorschläge des Auftraggebers oder seine sonstige Mitarbeit haben keinen 
Einfluss auf die Vergütung. Sie begründen kein Miturheberrecht. 

9. Haftung 

9.1 ‚Japp Veranstaltungsservice’ haftet für entstandene Schäden nur bei Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit. 

9.2 ‚Japp Veranstaltungsservice’ verpflichtet sich die Erfüllungsgehilfen 
sorgfältig auszusuchen und anzuleiten. Darüber hinaus haften wir nicht für 
unsere Erfüllungsgehilfen. 

10. Schlussbestimmungen 

10.1 Erfüllungsort ist Sitz von ‚Japp Veranstaltungsservice’. 

10.2 Die Unwirksamkeit einer der vorstehenden Bedingungen berührt die 
Geltung der übrigen Bestimmungen nicht. 

10.3 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland 

 

 


